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Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Tegeler Fließtal“ 

Vom 5. September 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 
(GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62), verordnet der Minister für 
Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche in den Landkreisen Ober
havel und Barnim wird als Naturschutzgebiet festgesetzt. Das 
Naturschutzgebiet trägt die Bezeichnung „Tegeler Fließtal“. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 458 Hektar. 
Es umfasst Flächen in folgenden Fluren: 

Gemeinde: Gemarkung: Flure: 

Mühlenbeck Mühlenbeck 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 13, 14; 

Zühlsdorf Zühlsdorf 7; 
Schildow Schildow 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18; 
Schönwalde Schönwalde 12; 
Basdorf Basdorf 6, 9. 

Eine Kartenskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung als 
Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununterbro
chener Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand 
dieser Linie. Zur Orientierung ist dieser Verordnung zusätzlich 
eine Flurstücksliste als Anlage beigefügt. Maßgeblich ist die 
Einzeichnung in den Flurkarten. 

(3) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in 
Potsdam sowie bei den Landkreisen Oberhavel und Barnim, 
untere Naturschutzbehörden, von jedermann während der 
Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden. 

§ 3 
Schutzzweck 

(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

1.	 die Erhaltung und Entwicklung der Biotopvielfalt des 
Fließtales mit dem Tegeler Fließ als ökologisch durchgän
giges Fließgewässer sowie der Stillgewässer, einschließlich 

ihrer angrenzenden Gehölzauen, Ufer- und Verlandungszo
nen, Waldmoore, Quellen, Quellbäche und -moore, Nass
und Feuchtwiesen, Bruchwälder, naturnahen Laubmisch
wälder sowie Trockenhänge; 

2.	 die Erhaltung und Entwicklung 

a)	 als Lebensraum wild lebender Pflanzengesellschaften, 
insbesondere der Feuchtwiesen und -weiden, Unter
wasserflora, Schwimmblattgesellschaften, Röhrichte, 
Bruch- und Saumgesellschaften sowie Trockenrasen, 

b)	 als Lebensraum wild lebender Tierarten, insbesondere 
lebensraumtypischer Säugetierarten sowie zahlreicher 
Arten der Amphibien, Reptilien, Fische, Weichtiere, 
Libellen, Käfer und Schmetterlinge sowie als Brut-, 
Rast- und Nahrungsgebiet zum Teil seltener Greif
und Schreitvögel, Wasser-, Wiesen- und Singvogelar
ten; 

3.	 die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
bender Pflanzenarten, zahlreicher nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 
und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders und 
streng geschützter Arten, beispielsweise Mondraute (Bo
trychum lunaria), Sumpf-Calla (Calla palustris), Echtes 
Tausendgüldenkraut (Centaurium erythraea), Sand-Stroh-
blume (Helichrysum arenarium), Wasserfeder (Hottonia 
palustris), Großes Zweiblatt (Listera ovata) und Zungen
Hahnenfuß (Ranunculus lingua); 

4.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, darunter 
zahlreicher nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesna
turschutzgesetzes besonders und streng geschützter Arten, 
beispielsweise Eisvogel (Alcedo atthis), Rohrschwirl (Lo
custella luscinioides), Moorfrosch (Rana arvalis), Knob
lauchkröte (Pelobates fuscus); 

5.	 die Erhaltung und Entwicklung naturnaher, strukturreicher 
Wälder, insbesondere der grundwassernahen und fließge
wässerbegleitenden Niederungswälder und der angrenzen
den Rotbuchenwälder; 

6.	 die Erhaltung und Entwicklung der Moorkörper in ihrer 
Funktion als Wasserspeicher und als Lebensräume für cha
rakteristische Tier- und Pflanzenarten durch Wiederherstel
lung eines moortypischen Wasserhaushaltes; 

7.	 die Erhaltung aus wissenschaftlichen Gründen, insbeson
dere für die Ökosystemforschung; 

8.	 die Erhaltung der Vielfalt, besonderen Eigenart und her
vorragenden Schönheit des Tegeler Fließtales; 

9.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als wesent
licher Bestandteil des länderübergreifenden Biotopver
bundsystems „Tegeler Fließtal“. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
lung 
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1.	 von natürlichen eutrophen Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamion oder Hydrocharition, Flüssen der planaren 
Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 
Callitricho-Batrachion, Pfeifengraswiesen auf kalkreichem 
Boden und Lehmboden (Molinion caeruleae) als Lebens
raumtypen nach Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le
bensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 
(ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zuletzt geändert durch die Richt
linie 97/62/EG vom 27. Oktober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 
S. 42) - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

2.	 von Auen-Wäldern mit Alnus glutinosa (Schwarz-Erle) und 
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche) (Alno-Padion, Al
nion incanae, Salicion albae) als prioritärer Lebensraumtyp 
nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie; 

3.	 von Rotbauchunke (Bombina bombina), Kamm-Molch 
(Triturus cristatus) und Fischotter (Lutra lutra) als Tierar
ten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, 
einschließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, Wande
rung und Überwinterung wichtigen Lebensräume. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 5 zulässigen Handlungen sind in 
dem Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Branden
burgischen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die 
das Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestand
teile zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören 
können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 

9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Fahrzeugen außerhalb der für den öffentlichen Verkehr 
gewidmeten Straßen und Wege zu fahren oder Fahrzeuge 
dort abzustellen, zu warten oder zu pflegen; 

12. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Surfbretter oder 
Luftmatratzen zu benutzen; 

13. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

14. Hunde frei laufen zu lassen; 

15. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

16. Schmutzwasser, Gülle, Dünger, Gärfutter oder Klär
schlamm auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzula
gern; die §§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben 
unberührt; 

17. Abfälle oder sonstige Gegenstände zu lagern, abzulagern 
oder sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

18. Fische oder Wasservögel zu füttern; 

19. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

20. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

21. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

22. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

23. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen. 

§ 5 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten des § 4 bleiben folgende 
Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 
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a)	 der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf Grünland 
untersagt bleibt, 

b)	 Grünland als Wiese oder Weide mit einer Besatzdichte 
im Jahresmittel von maximal 1,4 Großvieheinheiten 
(GVE) pro Hektar oder dem entsprechenden Äquiva
lent an Dünger genutzt wird, ohne chemisch-syntheti-
schen Stickstoff einzusetzen, 

c)	 Walzen und Schleppen von Grünland nur bis zum 
31. März eines Jahres zulässig sind sowie eine Nutzung 
nicht vor dem 16. Juni eines Jahres erfolgt, 

d)	 Gewässerufer bei Beweidung auszuzäunen sind und ei
ne Düngung an Gewässerufern und Gräben in einem 
Abstand von bis zu fünf Metern von der Mittelwasserli
nie unzulässig ist, 

e)	 § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 die in § 3 Abs. 2 Nr. 2 genannten Waldgesellschaften 
erhalten werden, 

b)	 nur Baumarten der potenziell natürlichen Vegetation 
eingebracht werden dürfen, 

c)	 ein Totholzanteil von etwa fünf Prozent und ein Alt
holzanteil von etwa zehn Prozent vom bestehenden Be
standesvorrat gemessen ab dem Baumholzstadium zu 
gewährleisten ist, 

d)	 der Bruchwald am Tegeler Fließ beidseitig in einem 
Bereich von zehn Metern gemessen von der Mittelwas
serlinie nicht genutzt wird, 

e)	 § 4 Abs. 2 Nr. 16 und 22 gilt; 

3.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsge
mäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefähr
dung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist, 

b)	 eine Zufütterung unzulässig ist; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei am Mühlen
becker See, am Tonstich Mühlenbeck, am Tegeler Fließ 
nördlich der Autobahn A 10 in einem Fließabschnitt von 
300 Metern und an den übrigen Gewässern im Bereich von 
Brückenbauwerken mit der Maßgabe, dass § 4 Abs. 2 
Nr. 18 gilt; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass sie in der Zeit vom 1. März bis 30. Juni eines Jah
res ausschließlich vom Ansitz erfolgt, 

b)	 die Anlage von Kirrungen außerhalb von geschützten 
Biotopen und eines auf einer Breite von 20 Metern ge
messenen Streifens entlang der Uferlinie von Gewässern, 

c)	 die Errichtung ortsunveränderlicher jagdlicher Einrich
tungen mit Zustimmung der zuständigen unteren Na
turschutzbehörde. Die Zustimmung ist zu erteilen, 
wenn der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. 

Transportable und mobile Ansitzeinrichtungen sind der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde vor der Er
richtung anzuzeigen. Die zuständige untere Natur
schutzbehörde kann in begründeten Einzelfällen das 
Aufstellen verbieten. Die Entscheidung hierüber soll 
unverzüglich erfolgen. 

Im Übrigen gilt § 4 Abs. 1 Nr. 19, insbesondere bleibt die 
Anlage von Ansaatwildwiesen und Wildäckern verboten; 

6.	 das nichtgewerbliche Sammeln von Pilzen und Waldfrüch
ten nach dem 1. Juli eines jeden Kalenderjahres; 

7.	 die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßenge
setzes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen und Wege, die im Sinne des 
§ 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes ordnungsge
mäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsge
mäße Unterhaltung sonstiger rechtmäßig bestehender An
lagen jeweils im Einvernehmen mit der zuständigen unte
ren Naturschutzbehörde; 

8.	 die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

9.	 Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsräumung im Einvernehmen mit der 
zuständigen unteren Naturschutzbehörde; 

10. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der zuständigen unteren Naturschutzbehörde angeordnet 
worden sind; 

11. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen; 

12. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die zuständige untere Naturschutzbehörde ist über die ge
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troffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie 
kann nachträglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbar
keit mit dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Lan
deswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§ 6 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgaben benannt: 

1.	 die Wiederherstellung niedermoortypischer Abflussver
hältnisse durch eine nutzungsverträgliche Wassermengen
bewirtschaftung mit dem vorrangigen Ziel der Wasserrück
haltung in der Landschaft soll angestrebt werden; 

2.	 die Gewässerqualität und Gewässerstruktur des Tegeler Flie
ßes sollen verbessert sowie die ökologische Durchgängigkeit 
für wassergebundene Tierarten wieder hergestellt werden; 

3.	 der Fischbesatz im Rahmen der Angelfischerei soll den na
türlichen Verhältnissen, vor allem bezogen auf Artenzusam
mensetzung und Populationsstärken, angepasst werden; 

4.	 durch die Anpflanzung von Hecken, Feldgehölzen oder 
Baumreihen mit standorttypischen Arten sollen die bisher 
intensiv genutzten Flächen untergliedert werden; an geeig
neten Abschnitten entlang der Uferzonen sollen Weich
holzarten zur Verbesserung der Lebensraumansprüche des 
Bibers angelegt werden; 

5.	 die Forstflächen sollen mittel- bis langfristig, möglichst 
durch Naturverjüngung in naturnahe, reich strukturierte, an 
der potenziell natürlichen Vegetation orientierte Waldge
sellschaften überführt werden; 

6.	 für die Bewirtschaftung der Forstflächen ist eine einzel
stamm- bis gruppenweise Nutzung anzustreben. 

§ 7 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran

denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Verboten des § 4 und den Maßgaben des 
§ 5 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des 
Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis 
zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendeinhundert
neunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet werden. 

§ 9 
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 10 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Ausgenommen davon sind die Maßgaben zur landwirtschaft
lichen Bodennutzung nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a bis e, 
die am 1. Juli 2003 in Kraft treten. 

Potsdam, den 5. September 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

In Vertretung 
Friedhelm Schmitz-Jersch 
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Verordnung zur Übertragung von Aufgaben 
und Befugnissen einer obersten Dienstbehörde 
sowie Rechten und Pflichten eines Arbeitgebers 

und Ausbilders auf die Hochschulen 
(Hochschulpersonalzuständigkeitsverordnung – 

HochschulZV) 

Vom 25. Oktober 2002 

Auf Grund des § 32 Abs. 1 Satz 2 des Brandenburgischen 
Hochschulgesetzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S. 130) sowie 
der §§ 12 Abs. 2 Satz 3, 15 Abs. 2, 28 Abs. 3 und des § 66 
Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3434) ver
ordnet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur: 

§ 1 

(1) Diese Verordnung gilt für die an den Hochschulen des Lan
des tätigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes (Hochschul
bediensteten) im Sinne des § 32 Abs. 1 Satz 1 des Brandenbur
gischen Hochschulgesetzes mit Ausnahme der Präsidentinnen 
und Präsidenten. 

(2) Diese Verordnung findet keine Anwendung auf 

1.	 Entscheidungen, die nach bundesrechtlichen Vorschriften 
nur von der obersten Dienstbehörde getroffen werden kön
nen, 

2.	 Entscheidungen, die nach dem Brandenburgischen Hoch
schulgesetz von dem für die Hochschulen zuständigen Mit
glied der Landesregierung getroffen werden, 

3.	 die Zuständigkeiten der obersten Dienstbehörde nach dem 
Landespersonalvertretungsgesetz, die Befugnisse und Zu
ständigkeiten der obersten Dienstbehörde nach dem Lan
desdisziplinargesetz und die Antragstellung an den Landes
personalausschuss nach § 41 der Laufbahnverordnung, 

4.	 die Ausübung der Befugnis der Landesregierung zur Er
nennung der Beamten gemäß Artikel 93 der Verfassung des 
Landes Brandenburg, 

5.	 Entscheidungen über Personalmaßnahmen, die nach ihrer 
Geschäftsordnung von der Landesregierung getroffen wer
den und 

6.	 die Ausübung der Befugnisse nach der Bezügezuständig
keitsverordnung vom 21. Dezember 1993 (GVBl. II S. 3), 
der Beamtenversorgungs-Zuständigkeitsverordnung vom 
28. Januar 1997 (GVBl. II S. 53) und der Widerspruchszu
ständigkeitsverordnung MWFK vom 9. Januar 1998 
(GVBl. II S. 82). 

§ 2 

(1) Die Ausübung der landesrechtlichen Befugnisse der obers

ten Dienstbehörde sowie der Rechte und Pflichten eines Arbeit
gebers und Ausbilders werden auf die Hochschulen übertragen. 
§ 2 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes bleibt unbe
rührt. Von der Übertragung ausgenommen ist die Gewährung 
von über- oder außertariflichen Leistungen. 

(2) Folgende Befugnisse der obersten Dienstbehörde nach dem 
Bundesbesoldungsgesetz werden auf die Hochschulen übertra
gen: 

1.	 die Entscheidung über das ganz oder teilweise Absehen 
von der Rückforderung von Bezügen aus Billigkeitsgrün
den gemäß § 12 Abs. 2 Satz 3, 

2.	 die Anweisung als dienstlichen Wohnsitz des Beamten ge
mäß § 15 Abs. 2, 

3.	 die Anerkennung gemäß § 28 Abs. 3, dass eine Beurlau
bung ohne Dienstbezüge dienstlichen Interessen oder öf
fentlichen Belangen dient, 

4.	 die Kürzung der Anwärterbezüge gemäß § 66. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 25. Oktober 2002 

Die Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur 

Prof. Dr. Johanna Wanka 

Zehnte Verordnung zur Änderung 
der Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung 

Vom 11. November 2002 

Auf Grund des § 24 Abs. 1 des Schornsteinfegergesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 1998 (BGBl. I 
S. 2071) in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Ermächti
gung des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie 
zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Schornsteinfe
gergesetz vom 16. April 1991 (GVBl. S. 227) verordnet der 
Minister für Wirtschaft: 

Artikel 1 

Die Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung vom 9. Dezem
ber 1991 (GVBl. S. 630), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 21. November 2001 (GVBl. II S. 633), wird wie folgt ge
ändert: 
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§ 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

In Satz 2 wird die Angabe „0,55 Euro“ durch die Angabe „0,57 
Euro“ ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2003 in Kraft. 

Potsdam, den 11. November 2002 

Der Minister für Wirtschaft 

Dr. Wolfgang Fürniß 

Verordnung über die Anerkennung 
von niedrigschwelligen Betreuungsangeboten 

nach § 45b des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
– Soziale Pflegeversicherung – 

(AnerkV SGB XI) 

Vom 13. November 2002 

Auf Grund des § 45b Abs. 3 des Elften Buches Sozialgesetz
buch vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1014), der durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 14. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3728) einge
fügt worden ist, und des § 5 Abs. 2 Satz 2 des Landesorganisa
tionsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. September 1994 (GVBl. I S. 406) verordnet die Landesre
gierung: 

§ 1 
Zweck der Anerkennung 

(1) Pflegedürftige in häuslicher Pflege mit erheblichem allge
meinen Beaufsichtigungs- und Betreuungsbedarf im Sinne 
des § 45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch, die nach § 45b 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch nied
rigschwellige Betreuungsangebote in Anspruch nehmen, er
halten auf Antrag hierfür bei der sozialen oder privaten Pfle
geversicherung eine Aufwendungserstattung in Höhe von bis 
zu 460 Euro je Kalenderjahr. Voraussetzung hierfür ist, dass 
diese Betreuungsangebote nach § 45c des Elften Buches So
zialgesetzbuch gefördert werden oder förderungsfähig sind 
sowie nach Landesrecht anerkannt sind. Das Anerkennungs
verfahren hat das Ziel, die Qualität der Betreuungsangebote 
zu sichern. 

(2) Die Anerkennung eines niedrigschwelligen Betreuungsan
gebotes begründet keinen Anspruch auf öffentliche Förde
rung. 

§ 2 
Niedrigschwellige Betreuungsangebote 

(1) Niedrigschwellige Betreuungsangebote sind Angebote, in 
denen Helferinnen und Helfer unter pflegefachlicher Anleitung 
die Betreuung von Pflegebedürftigen mit erheblichem Bedarf 
an allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung in Gruppen 
oder im häuslichen Bereich übernehmen sowie pflegende An
gehörige entlasten und beratend unterstützen. 

(2) Anerkennungsfähige niedrigschwellige Betreuungsangebo
te sind insbesondere 

1.	 Betreuungsgruppen für Menschen mit demenzbedingten 
Fähigkeitsstörungen, mit geistigen Behinderungen oder 
psychischen Erkrankungen, 

2.	 Angebote zur stundenweisen Entlastung pflegender Ange
höriger im häuslichen Bereich durch Helferinnen- und Hel
ferkreise, 

3.	 Tagesbetreuung in Kleingruppen oder Einzelbetreuung, 

4.	 Familienentlastende Dienste. 

§ 3 
Anerkennungsvoraussetzungen 

Voraussetzung für die Anerkennung ist, dass 

1.	 die Betreuung durch Helferinnen und Helfer erfolgt, die für 
ihre Aufgabe persönlich und fachlich geeignet sind sowie 
entsprechende Fortbildungen besuchen. Vorbereitende 
Schulungen sind hinsichtlich Inhalt und Umfang auf das 
jeweilige Betreuungsangebot auszurichten, haben jedoch 
einen Mindestumfang von 30 Stunden. Insbesondere sind 
folgende Inhalte zu vermitteln: 

-	 Basiswissen über Krankheitsbild, Behandlungsformen 
und Pflege der zu betreuenden Menschen, 

- Situation der pflegenden Angehörigen, 
- Umgang mit den Erkrankten, Erwerb von Handlungs

kompetenzen im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten 
wie Aggressionen und Widerständen, 

- Umgang mit akuten Krisen und Notfallsituationen, 
- Methoden und Möglichkeiten der Betreuung und Be

schäftigung, 

2.	 die fachliche Anleitung, kontinuierliche Begleitung und 
Unterstützung der Betreuungspersonen durch eine Fach
kraft mit psychiatrischer, gerontopsychiatrischer oder 
heilpädagogischer Erfahrung gewährleistet ist. Als Fach
kräfte kommen insbesondere Krankenschwestern und Kran
kenpfleger, Altenpflegerinnen und Altenpfleger, Kinder
krankenschwestern und Kinderkrankenpfleger, Heiler
ziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, Fachärz
tinnen und Fachärzte für Psychiatrie und Neurologie, 
Psychologinnen und Psychologen, Sozialpädagoginnen 
und Sozialpädagogen, Heilpädagoginnen und Heilpä
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dagogen sowie Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in 
Betracht, 

3.	 der Antragsteller einen angemessenen Versicherungsschutz 
für Schäden nachweist, welche die Betreuungspersonen im 
Rahmen ihrer Betreuungstätigkeit verursachen oder erlei
den können, 

4.	 bei Gruppenbetreuung angemessene räumliche Vorausset
zungen vorhanden sind. 

§ 4 
Anerkennungsverfahren 

(1) Die Anerkennung eines niedrigschwelligen Betreuungsan
gebotes setzt einen schriftlichen Antrag des Anbieters bei der 
zuständigen Behörde voraus. Dem Antrag ist das Konzept des 
Betreuungsangebotes beizufügen, das insbesondere über Ziel
gruppe, Umfang, Methode und geforderte Vergütung der ange
botenen niedrigschwelligen Betreuungsleistung Auskunft gibt 
und den Nachweis darüber führt, dass die Anforderungen des 
§ 3 erfüllt sind. 

(2) Der Antragsteller ist verpflichtet, auf Verlangen der zustän
digen Behörde nachzuweisen, dass die in § 3 beschriebenen 
Anforderungen auch weiterhin erfüllt werden. Wird bekannt, 
dass die in § 3 genannten Anforderungen nicht mehr vorliegen, 
kann die Anerkennung widerrufen werden. 

(3) Für das Anerkennungsverfahren gelten die einschlägigen 
Vorschriften des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch. 

(4) Zuständige Behörde ist das Landesamt für Soziales und
Versorgung. 

§ 5 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Potsdam, den 13. November 2002 

Die Landesregierung 
des Landes Brandenburg 

Der Ministerpräsident 

Matthias Platzeck 

Der Minister für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit und Frauen 

Günter Baaske 

Verordnung über den Einsatz von Datenchips auf 
den Dienstausweisen im Bereich der Polizei 

Vom 13. November 2002 

Auf Grund des § 9 Abs. 2 des Brandenburgischen Datenschutz
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 
1999 (GVBl. I S. 66), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2001 (GVBl. I S. 298, 299), verordnet der 
Minister des Innern: 

§ 1 

(1) Die Dienstausweise im Bereich der Polizei können mit ei
nem Datenträger (Datenchip) gemäß § 5 Abs. 3 des Branden
burgischen Datenschutzgesetzes versehen werden. 

(2) Der Datenchip dient dem Erkennen der Person des Ausweis
inhabers, dem Erfassen von Leistungen und anderen Zwecken, 
die den dienstlichen Ablauf erleichtern. 

§ 2 

(1) Die Zulässigkeit der Verarbeitung der auf dem Datenchip 
zu speichernden personenbezogenen Daten richtet sich nach 
den Vorschriften des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes. 

(2) Auf dem Datenchip werden die personenbezogenen Daten 
des Ausweisinhabers gespeichert, soweit sie zur Erfüllung des 
Zweckes gemäß § 1 Abs. 2 erforderlich sind. Die Polizeibehör
den und -einrichtungen sowie die Dienst- und Fachaufsicht 
über die Polizei gemäß § 4 des Polizeiorganisationsgesetzes 
sind berechtigt, die auf dem Datenchip gespeicherten Daten zu 
verarbeiten. Das Nähere zu Inhalt und Umfang der Daten, die 
auf dem Datenchip gespeichert werden, den Verfahren, bei de
nen Datenchips zur Anwendung kommen sowie den datenver
arbeitenden Stellen regeln Verwaltungsvorschriften. 

§ 3 

Soweit im Bereich der Polizei für ein in den in § 2 Abs. 2 ge
nannten Verwaltungsvorschriften bezeichnetes Verfahren die 
Verwendung des Datenchips erforderlich ist, besteht eine Ver
pflichtung zur Verwendung des Datenchips für den Ausweisin
haber. 

§ 4 

(1) Personenbezogene Daten des Ausweisinhabers, die auf dem 
Datenchip gespeichert werden sollen, sind, soweit sie nicht be
reits für Zwecke der Eingehung, Durchführung oder Abwick
lung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses oder zur Durchfüh
rung organisatorischer, personeller und sozialer Maßnahmen in 
zulässiger Weise im Bereich der Polizei verarbeitet werden, un
mittelbar beim Ausweisinhaber zu erheben. 

(2) Dem Ausweisinhaber ist mitzuteilen, welche Daten auf dem 
Datenchip gespeichert sind. 
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§ 5 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft. 

Potsdam, den 13. November 2002 

Der Minister des Innern 

Jörg Schönbohm 

Verordnung über das Naturschutzgebiet 
„Stechlin“ 

Vom 15. November 2002 

Auf Grund des § 21 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 und 
§ 78 Satz 5 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 
25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 10. Juli 2002 (GVBl. I S. 62), verordnet der 
Minister für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung: 

§ 1 
Erklärung zum Schutzgebiet 

und Ziel der Schutzgebietsausweisung 

(1) Die in § 2 näher bezeichnete Fläche in den Landkreisen
Oberhavel und Ostprignitz-Ruppin wird als Naturschutzgebiet 
festgesetzt. Das Naturschutzgebiet trägt die Bezeichnung 
„Stechlin“. 

(2) Ziel der Schutzgebietsausweisung ist die Sicherung und Er
haltung eines in vieler Hinsicht einzigartigen zusammenhängen
den Wald- und Seengebiets zwischen Rheinsberg und Fürsten
berg. Auf Grund der besonderen Situation des in der Stilllegung 
und im Rückbau befindlichen Kernkraftwerks Rheinsberg wird 
die Unterschutzstellung der Gebietskulisse in zwei Schritten 
durchgeführt: Im ersten Schritt wird das Naturschutzgebiet auf 
der Fläche festgesetzt, wie sie sich aus § 2 und den zugehörigen 
Karten ergibt. Mittelfristig ist zur Sicherung eines zusammen
hängenden Schutzgebietes nach erfolgtem Rückbau des stillge
legten Kernkraftwerks die Unterschutzstellung auch dieser in
mitten des Naturschutzgebietes gelegenen Fläche vorgesehen. 

§ 2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturschutzgebiet hat eine Größe von rund 8 670 Hek
tar. Es umfasst die im Neustrelitzer Kleinseenland zwischen 

Rheinsberg im Westen und Fürstenberg im Osten gelegene 
Wald- und Seenlandschaft, erstreckt sich im Norden bis zur 
Landesgrenze Brandenburg - Mecklenburg-Vorpommern und 
im Süden entlang der Verbindungsstraße Rheinsberg - Köper
nitz bis zur Niederung des Kleinen Rhins. 

Das Naturschutzgebiet umfasst Flächen in folgenden Fluren 
der Gemarkungen: 

Landkreis: Gemarkung: Flur: 

Oberhavel Dollgow 1-5, 9-11; 
Fürstenberg 18; 
Menz 1, 3-6, 10, 11; 
Neuglobsow 2, 4, 6-8; 
Steinförde 1, 3, 5, 6, 7; 

Ostprignitz-Ruppin Heinrichsdorf 3, 6, 7; 
Rheinsberg 4-8, 14-16, 23, 24. 

Eine Übersichtsskizze ist dieser Verordnung zur Orientierung 
als Anlage beigefügt. 

(2) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in einer Übersichts-
karte im Maßstab 1 : 25 000, in topografischen Karten im 
Maßstab 1 : 10 000 und in Flurkarten mit ununterbrochener Li
nie eingetragen; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. 
Maßgebend für den Grenzverlauf ist die Einzeichnung in den 
Flurkarten. Zur Orientierung ist dieser Verordnung zusätzlich 
eine Flurstücksliste als Anlage beigefügt. 

(3) Innerhalb des Naturschutzgebietes wird eine Zone 1 (Total
reservate) mit rund 661 Hektar festgesetzt. Sie umfasst elf To
talreservate mit Ausschluss der wirtschaftlichen Nutzung im 
Sinne des § 21 Abs. 2 Satz 3 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes. Die Totalreservate liegen in folgenden 
Fluren der Gemarkungen: 

Landkreis:	 Gemarkung: Flur: 

Oberhavel	 Dollgow 1, 2, 10; 
Fürstenberg 18; 
Menz 10, 11; 
Neuglobsow 4, 8; 
Steinförde 6; 

Ostprignitz-Ruppin	 Rheinsberg 6, 7, 23, 24. 

Die Grenze der Zone 1 ist in der Übersichtskarte im Maßstab 
1 : 25 000, in den topografischen Karten im Maßstab 1 : 10 000 
und in Forstübersichtskarten eingetragen. Maßgeblich ist die 
Einzeichnung in den Forstübersichtskarten. 

(4) Die Verordnung mit Karten und Flurstücksliste kann beim 
Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord
nung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in 
Potsdam sowie bei den Landkreisen Oberhavel und Ostprig-
nitz-Ruppin, untere Naturschutzbehörden, von jedermann wäh
rend der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden. 
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§ 3 eidechse (Lacerta agilis), Waldeidechse (Lacerta vivipara), 
Schutzzweck Zwerglibelle (Nehalennia speciosa) und Hochmoor-Mo-

saikjungfer (Aeshna subarctica); 
(1) Schutzzweck des Naturschutzgebietes ist 

10. die Erhaltung und Entwicklung der Lebensräume wild le
1.	 die Erhaltung und naturnahe Entwicklung eines für das 

norddeutsche Tiefland besonders reich strukturierten, zu
sammenhängenden Komplexes aus Wald-, See- und Moor
ökosystemen als charakteristischer Ausschnitt eiszeitlich 
geprägter Landschaften; 

bender Pflanzenarten, darunter nach § 10 Abs. 2 Nr. 10 und 
11 des Bundesnaturschutzgesetzes besonders und streng 
geschützter Arten, beispielsweise Sumpf-Calla (Calla pa
lustris), Ästige Graslilie (Anthericum ramosum), Centau
rium erythraea (Echtes Tausendgüldenkraut), Langblättri
ger Sonnentau (Drosera anglica), Lungen-Enzian (Gentia

2.	 die Erhaltung und Entwicklung seltener, nährstoffarmer 
Klarwasserseen wie des Großen Stechlinsees als besonders 
wertvollem kalk-oligotrophem Klarwassersee mit hieran 
gebundenen Tier- und Pflanzengemeinschaften, insbeson
dere einer kennzeichnenden Fischfauna, und die Verbesse
rung der Wasserqualität der Gewässer; 

na pneumonanthe), Sumpfporst (Ledum palustre), Keulen-
Bärlapp (Lycopodium clavatum), Fieberklee (Menyanthes 
trifoliata), Sumpf-Herzblatt (Parnassia palustris), Wiesen-
Küchenschelle (Pulsatilla pratensis), Zungen-Hahnenfuß 
(Ranunculus lingua), Torfmoose (Sphagnum spec.) und 
Krebsschere (Stratiotes aloides); 

3.	 die Erhaltung seltener, gefährdeter und bedrohter Pflanzen
gesellschaften, insbesondere der Gesellschaften der Seen 
mit Algen-, Laichkraut- und Schwimmblattgesellschaften 
sowie Röhrichten und Großseggenrieden; 

11. die Erhaltung der besonderen Eigenart und hervorragenden 
Schönheit des Gebietes, gekennzeichnet durch den Wech
sel von Stillgewässern und ausgedehnten Wäldern; 

12. die landschaftsgerechte Wiederherstellung gestörter Teile 
4.	 die Erhaltung und Entwicklung naturnaher Fließgewässer des Gebietes als Lebensstätten für Gemeinschaften wild le

als Lebensraum typischer Tier- und Pflanzenarten; bender Tier- und Pflanzenarten; 

5.	 die Erhaltung des Waldgebietes in seiner Weiträumigkeit, 
Unzerschnittenheit und Ungestörtheit und mit seinen 
Funktionen als Schutz- und Pufferzone zum Erhalt stö
rungsempfindlicher Vegetationsbereiche und von Tierar
ten, insbesondere von Greif- und Schreitvogelarten; 

13. der Schutz aus wissenschaftlichen Gründen, insbesondere 
zur Erhaltung störungsfreier Untersuchungsbedingungen 
für die Durchführung ökologischer Forschungen und für 
die Entwicklung eines Bio-Monitoring-Systems. 

(2) Die Unterschutzstellung dient der Erhaltung und Entwick-
6.	 die Erhaltung naturnaher Laub-, Laubmisch-, Moor- und lung 

Bruchwälder sowie von Waldsukzessionen mit armer Bo
denvegetation auf nährstoffarmen Standorten und die Ent- 1. des Gebietes als Europäisches Vogelschutzgebiet „Stech
wicklung naturferner Forsten zu an der potenziell natür- lin“ nach der Richtlinie 79/409 EWG des Rates vom 
lichen Vegetation ausgerichteten Mischwäldern; 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogel

arten (ABl. EG Nr. L 103 S. 1), zuletzt geändert durch die 
7.	 die Erhaltung und Entwicklung extensiv genutzter Grün- Richtlinie 97/49/EG vom 29. Juli 1997 (ABl. EG Nr. L 233 

landbereiche im südlichen Teil des Naturschutzgebietes, S. 9) - Vogelschutz-Richtlinie - in seiner Funktion 
insbesondere von Wiesen und Weiden frischer und feuchter 
Ausprägung; a) als Lebensraum von Arten nach Anhang I der Vogel-

schutz-Richtlinie, beispielsweise Kranich, Schwarz
8.	 die Erhaltung und Entwicklung von intakten Niedermoor- storch, Große Rohrdommel, Seeadler, Fischadler, Rot

komplexen;	 milan, Rohrweihe, Wanderfalke, Zwergschnäpper, Eis
vogel, Mittelspecht und Hohltaube einschließlich ihrer 

9.	 die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes als Lebens
beziehungsweise Rückzugsraum und potenzielles Wieder
ausbreitungszentrum wild lebender Tierarten, insbesondere 
seltener, gefährdeter oder vom Aussterben bedrohter Vö
gel, zum Beispiel Röhrichtbewohner, Wasservögel und 
Höhlenbrüter sowie von Säugetieren, Kriechtieren, Amphi
bien, Fischen, zum Beispiel der Stechlinsee-endemischen 
Form der Kleinen Maräne sowie Insekten, darunter nach 
§ 10 Abs. 2 Nr. 10 und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes 
besonders und streng geschützter Arten wie beispielsweise 
Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), Schilf
rohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus), Schwarzspecht 
(Dryocopus martius), Grünspecht (Picus viridis), Sperber
grasmücke (Sylvia nisoria), Waldwasserläufer (Tringa och
ropus), Bekassine (Gallinago gallinago), Rohrschwirl (Lo
custella luscinioides), Heidelerche (Lullula arborea), Zaun-

Brut- und Nahrungsbiotope, 

b)	 als Durchgangs-, Rast- und Überwinterungsgebiet für 
Zugvogelarten wie beispielsweise Gänse, Kraniche, 
Gänsesäger, Ohren- und Sterntaucher, Moorente und 
Seeadler; 

2.	 von oligo- bis mesotrophen stehenden Gewässern mit Ve
getation der Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Na-
nojuncetea, oligo- bis mesotrophen kalkhaltigen Gewäs
sern mit benthischen Armleuchteralgenbeständen, natür
lichen eutrophen Seen mit einer Vegetation vom Typ Mag
nopotamion oder Hydrocharition, dystrophen Seen, Flüs
sen der planaren Stufe mit Vegetation des Ranunculion flu
itantis und des Callitricho-Batrachion, feuchten Hochstau
denfluren, Übergangs- und Schwingrasenmooren, kalkrei
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chen Niedermooren, Torfmoor-Schlenken, Waldmeister-
Buchenwäldern, subatlantischen oder mitteleuropäischen 
Stieleichenwäldern oder Hainbuchenwäldern und Hainsim-
sen-Buchenwäldern als Lebensraumtypen nach Anhang I 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild le
benden Tiere und Pflanzen (ABl. EG Nr. L 206 S. 7), zu
letzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG vom 27. Ok
tober 1997 (ABl. EG Nr. L 305 S. 42) - Fauna-Flora-Habi-
tat-Richtlinie; 

3.	 von Moorwäldern, Birken-Moorwäldern, Waldkiefern-
Moorwäldern, kalkreichen Sümpfen mit Cladium mariscus 
und Arten des Caricion davallianae und Auen-Wäldern mit 
Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior als prioritären Le
bensraumtypen nach Anhang I der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie; 

4.	 von Fischotter (Lutra lutra), Mopsfledermaus (Barbastella 
barbastellus), Großem Mausohr (Myotis myotis), Europä
ischer Sumpfschildkröte (Emys orbicularis), Kamm-Molch 
(Triturus cristatus), Bachneunauge (Lampetra planeri), Gro
ßem Eichenbock (Cerambyx cerdo), Breitrand-Tauchkäfer 
(Dytiscus latissimus), Hirschkäfer (Lucanus cervus), 
Schmalbindigem Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bili
neatus), Großer Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) als 
Tierarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie einschließlich ihrer für Fortpflanzung, Ernährung, 
Wanderung und Überwinterung wichtigen Lebensräume; 

5.	 von dem Eremit (Osmoderma eremita) als prioritärer Tier
art nach Anhang II der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ein
schließlich seiner für Fortpflanzung, Ernährung, Wande
rung und Überwinterung wichtigen Lebensräume; 

6.	 von Sichelmoos (Drepanocladus vernicosus), Kriechen
dem Sellerie (Apium repens), Glanzorchis (Liparis loese
lii) als Pflanzenarten nach Anhang II der Fauna-Flora-Ha-
bitat-Richtlinie einschließlich ihrer Lebensräume und den 
für ihre Reproduktion erforderlichen Standortbedingungen. 

(3) Schutzzweck der Zone 1 (Totalreservate) ist darüber hinaus 
die Gewährleistung natürlicher Entwicklungsprozesse in be
sonders typischen Lebensräumen des Naturschutzgebietes und 
deren wissenschaftliche Untersuchung, insbesondere 

1.	 im Totalreservat „Traden“ die Erhaltung und Entwicklung 
der nährstoffarmen Moorrinne des Tradens mit ihrer Ge
wässerdynamik sowie der vielfältig ausgebildeten Moorge
sellschaften in enger Verzahnung mit Buchen- und Hang
mischwäldern; 

2.	 im Totalreservat „Krukow“ die Erhaltung und Entwicklung 
des ungestörten Binneneinzugsgebietes des Großen Kru
kowsees und des Steutzensees mit den angrenzenden nähr
stoffarmen Verlandungsmooren und Hangwäldern; 

3.	 in den Totalreservaten „Möncheichen“, „Fenchelberg“, 
„Hölzchen“ und „Leddernbrück“ die Entwicklung von na
turnahen Buchenforsten und Buchen-Traubeneichenwäl-
dern zu natürlichen totholzreichen Buchenmischwäldern, 

die für seltene Holz zersetzende Insekten- und Pilzgemein
schaften ein wichtiges Rückzugsgebiet darstellen; 

4.	 im Totalreservat „Nehmitzufer“ die Erhaltung und Ent
wicklung von naturnahen Buchen-Traubeneichen-, Hang-, 
Erlen- und Moorwäldern sowie verschiedenen Moortypen, 
Kleinseen und Wiesensukzessionsstadien im Einzugsgebiet 
des Nehmitzsees und die Entwicklung von Forsten zu na
türlichen Waldgesellschaften; 

5.	 im Totalreservat „Wittwesee“ die Erhaltung und Entwick
lung von naturnahen Wäldern sowie seltenen Verlandungs
gesellschaften am Wittwe- und Kölpinsee; 

6.	 in den Totalreservaten „Fuchskuhle“ und „Dunkelsee“ die 
Erhaltung und Entwicklung von nährstoffarmen Moorseen 
sowie eines kalkreichen mesotrophen Sees einschließlich 
der angrenzenden nährstoffarmen Verlandungsgesellschaf
ten, Moor- und Hangmischwäldern sowie die Entwicklung 
von Kiefernforsten zu natürlichen Waldgesellschaften; 

7.	 im Totalreservat „Tietzen“ die Erhaltung und Entwicklung 
von natürlich mesotroph-eutrophen Kleinseen einschließ
lich der angrenzenden Verlandungsgesellschaften sowie der 
natürlichen Waldgesellschaften im Einzugsgebiet der Seen. 

§ 4 
Verbote 

(1) Vorbehaltlich der nach § 6 zulässigen Handlungen sind in dem 
Naturschutzgebiet gemäß § 21 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes alle Handlungen verboten, die das 
Gebiet, seinen Naturhaushalt oder einzelne seiner Bestandteile 
zerstören, beschädigen, verändern oder nachhaltig stören können. 

(2) Es ist insbesondere verboten: 

1.	 bauliche Anlagen zu errichten oder wesentlich zu verän
dern, auch wenn dies keiner öffentlich-rechtlichen Zulas
sung bedarf; 

2.	 Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen 
sowie Leitungen anzulegen, zu verlegen oder zu verändern; 

3.	 Plakate, Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln aufzustel
len oder anzubringen; 

4.	 Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen oder Warenauto
maten aufzustellen; 

5.	 die Bodengestalt zu verändern, Böden zu verfestigen, zu 
versiegeln oder zu verunreinigen; 

6.	 die Art oder den Umfang der bisherigen Grundstücksnut
zung zu ändern; 

7.	 zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen, Feuer zu 
verursachen oder eine Brandgefahr herbeizuführen; 

8.	 die Ruhe der Natur durch Lärm zu stören; 
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9.	 das Gebiet außerhalb der Wege zu betreten; 

10. außerhalb der für den öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen und Wege, der nach öffentlichem Straßenrecht 
oder auf Grund des § 20 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes 
gekennzeichneten Reitwege zu reiten; 

11. mit Kraftfahrzeugen oder Fuhrwerken außerhalb der für 
den öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege zu 
fahren oder Fahrzeuge dort abzustellen, zu warten oder zu 
pflegen; 

12. zu tauchen oder zu baden; 

13. Wasserfahrzeuge aller Art einschließlich Segelboote und 
Surfbretter zu benutzen; 

14. Modellsport oder ferngesteuerte Modelle zu betreiben oder 
feste Einrichtungen dafür bereitzuhalten; 

15. Hunde frei laufen zu lassen; 

16. Be- oder Entwässerungsmaßnahmen über den bisherigen 
Umfang hinaus durchzuführen, Gewässer jeder Art entge
gen dem Schutzzweck zu verändern oder in anderer Weise 
den Wasserhaushalt des Gebietes zu beeinträchtigen; 

17. Schmutzwasser, Gülle, Jauche, Dünger oder Klärschlamm 
auszubringen, einzuleiten, zu lagern oder abzulagern; die 
§§ 4 und 5 der Klärschlammverordnung bleiben unberührt; 

18. Abfälle oder sonstige Gegenstände, die den Schutzzweck 
beeinträchtigen, zu lagern, abzulagern oder sich ihrer in 
sonstiger Weise zu entledigen; 

19. wild lebende Tiere zu füttern oder Futter bereitzustellen; 

20. Tiere auszusetzen oder Pflanzen anzusiedeln; 

21. wild lebenden Tieren nachzustellen, sie mutwillig zu beun
ruhigen, zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Ent
wicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstät
ten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer
stören; 

22. wild lebende Pflanzen oder ihre Teile oder Entwicklungs
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzurei
ßen, auszugraben, zu beschädigen oder zu vernichten; 

23. Pflanzenschutzmittel jeder Art anzuwenden; 

24. Wiesen, Weiden oder sonstiges Grünland umzubrechen 
oder neu anzusäen; 

25. öffentliche Veranstaltungen jeder Art durchzuführen. 

§ 5 
Besondere Verbote für die Schutzzone 1 

Über die Verbote des § 4 hinaus ist in der Zone 1 die forst- und 
fischereiwirtschaftliche Nutzung verboten. 

Das Verbot der fischereiwirtschaftlichen Nutzung gilt erst nach 
dem Auslaufen der zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der 
Verordnung geltenden Pachtverträge. Innerhalb dieses Zeitrau
mes sind die Maßgaben nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 zu beachten. 

§ 6 
Zulässige Handlungen 

(1) Ausgenommen von den Verboten der §§ 4 und 5 bleiben 
folgende Handlungen: 

1.	 die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Bodennutzung in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten Flä
chen mit der Maßgabe, dass 

a)	 Gehölze, Bruchwaldbestände und Gewässerufer bei 
Weidenutzung auszuzäunen sind, 

b) Grünland als Mähwiese oder als Weide mit einer Be
satzdichte von maximal 1,4 Großvieheinheiten (GVE) 
pro Hektar oder dem entsprechenden Äquivalent an 
Dünger genutzt wird, ohne chemisch-synthetischen 
Stickstoff einzusetzen. Das Verbot des § 4 Abs. 2 
Nr. 17 bleibt im Übrigen unberührt. Entlang von Ge
wässern ist bei der Düngung ein Abstand von zehn Me
tern einzuhalten, 

c)	 das Verbot des § 4 Abs. 2 Nr. 23 gilt, 

d)	 das Verbot des § 4 Abs. 2 Nr. 24 gilt; bei Wildschäden 
ist mit Zustimmung der zuständigen unteren Natur
schutzbehörde eine umbruchlose Nachsaat zulässig. 

Die Maßgaben der Buchstaben b und c gelten nicht für das 
Grünland auf den Flächen der Gemarkung Rheinsberg, 
Flur 16, Flurstücke 78 bis 82 und 89 bis 92 und der Gemar
kung Heinrichsdorf, Flur 6, Flurstücke 84, 86, 88 bis 90, 92 
bis 97 und 99 bis 102; 

2.	 die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche 
Bodennutzung auf den bisher rechtmäßig dafür genutzten 
Flächen außerhalb der Zone 1 mit der Maßgabe, dass 

a)	 naturraumfremde oder nicht standortgerechte Baumar
ten nicht eingebracht werden, 

b)	 Kahlschläge bis zu einer Größe von 0,5 Hektar nur in 
Kiefern-, Fichten-, Douglasien- und Lärchenbeständen 
zulässig sind; darüber hinausgehende Kahlschläge be
dürfen der Genehmigung der zuständigen unteren Na
turschutzbehörde, 

c)	 naturnahe Laub- oder Mischwaldbestände, Erlenbruch
wälder sowie an Seen angrenzende Waldbestände, die 
dem Ufer- und Hangschutz dienen, nur einzelstamm
weise und dauerwaldartig genutzt werden, wobei ein 
mehrschichtiger Bestandesaufbau zu erhalten oder zu 
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entwickeln und in Buchenwäldern ein Überschir
mungsgrad des Altholzes von mindestens 20 Prozent 
nicht zu unterschreiten ist, 

d)	 Waldbestände auf sonstigen Moorflächen nicht bewirt
schaftet werden, 

e)	 Pflügen oder tiefes Fräsen oder in ihrer Auswirkung 
vergleichbare Maßnahmen der Bodenbearbeitung des 
Einvernehmens der zuständigen unteren Naturschutz
behörde bedürfen, 

f)	 Holzrücken mit Fahrzeugen nur auf Wegen oder auf 
festgelegten Rückelinien erfolgt, 

g)	 Horst-, Höhlen- und Kröpfbäume an Ort und Stelle be
lassen werden, 

h)	 eine naturnahe Waldentwicklung mit einem Totholzan
teil von mindestens fünf Prozent des stehenden Bestan
desvorrates zu gewährleisten ist und auf den Erhalt von 
Kronenbrüchen, Bäumen mit sichtbaren Fruchtkörpern 
von Baumpilzen sowie Zwieseln mit  einem Ansatz in 
weniger als zehn Metern Höhe besonderer Wert zu le
gen ist. Stehendes Totholz ab 30 Zentimeter Stamm
durchmesser in 1,30 Metern Höhe über dem Stammfuß 
darf nicht gefällt und liegendes Totholz hat an Ort und 
Stelle zu verbleiben; Ausnahmen sind ausschließlich 
für Maßnahmen der Verkehrssicherungspflicht im Ein
vernehmen mit der zuständigen unteren Naturschutz
behörde zulässig, 

i)	 die Verbote des § 4 Abs. 2 Nr. 17 und 23 gelten, wobei 
mechanische Pflanzenschutzmaßnahmen zulässig sind; 

3.	 die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des 
Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsge
mäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung in der bis
herigen Art und im bisherigen Umfang auf den bisher 
rechtmäßig dafür genutzten Flächen außerhalb der Zone 1 
mit der Maßgabe, dass 

a)	 der Besatz mit Karpfen und Blei, ausgenommen des 
Großen Törnsees, des Köpernitzsees, des Zechowsees 
und des Zeutensees, untersagt ist. Für die genannten 
Seen ist ein Hegeplan zu erstellen, der spätestens zum 
1. Januar 2005 in Kraft tritt und in dem insbesondere
der Karpfenbesatz und die Entnahme des Bleis zu re
geln sind. Bei der Erstellung des Hegeplanes sind die 
Ziele zur Entwicklung des Gebietes gemäß § 3, insbe
sondere § 3 Abs. 1 Nr. 2 sowie § 3 Abs. 2 Nr. 2 zu be
rücksichtigen. Der Hegeplan ist einvernehmlich mit der 
Fachbehörde für Naturschutz abzustimmen und regel
mäßig fortzuschreiben. Bis zum In-Kraft-Treten des 
Hegeplanes ist ein Besatz mit K2- beziehungsweise 
K3-Karpfen mit bis zu fünf Kilogramm pro Hektar und 
Jahr im Großen Törnsee und Zechowsee sowie mit bis 
zu zehn Kilogramm pro Hektar und Jahr im Köpernitz
see und Zeutensee bei gleichzeitiger Abfischung des 
Bleis zulässig. Eine Erhöhung des Karpfenbesatzes 

durch den Hegeplan ist nicht zulässig. Zeitpunkt und 
Menge des Besatzes sind der zuständigen unteren Fi
schereibehörde vorher mitzuteilen. Im Übrigen dürfen 
nur heimische Fischarten des naturnahen Artenspek
trums in naturnahen Populationsstärken eingebracht 
werden, 

b)	 Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszu
statten sind, dass ein Einschwimmen und eine Gefähr
dung der Sumpfschildkröte, des Fischotters oder des 
Bibers weitgehend ausgeschlossen sind, 

c)	 die Zwischenhälterung von Fischen im bisherigen 
räumlich begrenzten Umfang zulässig bleibt und aus
bruchsicher erfolgt, 

d)	 das Verbot des § 4 Abs. 2 Nr. 19 gilt, 

e)	 Gewässer nicht gekalkt werden dürfen; 

4.	 die rechtmäßige Ausübung der Angelfischerei außerhalb 
der Zone 1 mit der Maßgabe, dass 

a)	 sie vom Ufer aus ausschließlich an den vor Ort mar
kierten und in den topografischen Karten im Maßstab 
1 : 25 000 durch Symbole gekennzeichneten Angel
plätzen zulässig ist, 

b)	 sie von nichtmotorisierten Booten oder von den Boots
liegeplätzen aus erfolgt, 

c)	 das Verbot des § 4 Abs. 2 Nr. 19 gilt; 

5.	 für den Bereich der Jagd: 

a)	 die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, 
dass 

aa) die zuständige untere Naturschutzbehörde bei der 
Genehmigung der Abschusspläne beteiligt wird, 

bb) jagdliche Maßnahmen in Zone 1 ausschließlich zur 
Unterstützung natürlicher Prozesse der Waldent
wicklung und mit Zustimmung der zuständigen un
teren Naturschutzbehörde erfolgen, 

cc) die Jagd auf Wasservögel untersagt ist, wobei die 
Jagd auf Stockenten auf den Fließgewässern Döll
nitz und Kleiner Rhin zulässig bleibt, 

b)	 die Anlage jagdlicher Einrichtungen mit der Maßgabe, 
dass 

aa) in der Zone 1 die Anlage jagdlicher Einrichtungen 
auf Leitersitze und Schirme beschränkt ist, 

bb) die Neuanlage von Wildwiesen oder Wildäckern 
nur mit Zustimmung der zuständigen unteren Na
turschutzbehörde erfolgt, 

cc) ortsunveränderliche jagdliche Einrichtungen für 
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die Ansitzjagd nur mit Zustimmung der zuständi
gen unteren Naturschutzbehörde errichtet werden. 
Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn der Schutz
zweck nicht beeinträchtigt wird, 

c)	 § 4 Abs. 2 Nr. 20 gilt, wobei Ausnahmen gemäß § 43 
des Landesjagdgesetzes im Einvernehmen mit der zu
ständigen unteren Naturschutzbehörde zulässig sind; 

6.	 das nicht gewerbliche Sammeln von Pilzen und Waldfrüch
ten außerhalb der Zone 1; 

7.	 das Befahren der Seen mit durch Muskelkraft getriebenen 
Booten sowie darüber hinaus auf dem Großen Stechlinsee 
mit Segelbooten mit der Maßgabe, dass 

a)	 folgende Höchstzahlen gelten: 

aa) mit bis zu 150 Booten sowie fünf Segelbooten der 
Kategorie Jolle auf dem Großen Stechlinsee, von 
den zugelassenen Liegeplätzen in der Neuglobso
wer Bucht aus, 

bb) mit jeweils bis zu fünf Booten auf dem Kölpinsee, 
Kleinen Tietzensee und Zechowsee, 

cc) mit jeweils bis zu zehn Booten auf dem Wittwesee 
und Zeutensee, 

dd) mit jeweils bis zu 15 Booten auf dem Großen Gliet
zensee, Großen Tietzensee und Köpernitzsee, 

ee) mit bis zu 25 Booten auf dem Peetschsee, 

ff)	 mit bis zu 60 Booten auf dem Nehmitzsee und 80 
Booten auf dem Roofensee, 

gg) mit bis zu acht Booten auf dem Kleinen Glietzen
see, 

hh) mit jeweils bis zu neun Booten auf dem Großen 
Törnsee und dem Plötzensee; 

b)	 die Boote bei der zuständigen unteren Naturschutzbe
hörde registrieren zu lassen sind und einheitlich ge
kennzeichnet werden sowie nur von den in den topo
grafischen Karten im Maßstab 1 : 25 000 gekennzeich
neten Liegeplätzen aus ins Wasser eingelassen werden 
dürfen, 

c)	 zu Röhrichten ein Mindestabstand von 15 Metern ein
gehalten wird sowie das Befahren von Wasserpflanzen
oder Schwimmblattbeständen verboten ist; 

8.	 das Baden einschließlich des Schnorchelns an den in den 
topografischen Karten im Maßstab 1 : 25 000 durch Sym
bole gekennzeichneten Badestellen sowie das zum Baden 
gehörige Lagern in deren unmittelbarer Umgebung mit ei
nem maximalen Abstand von 30 Metern zur Uferkante. Zu
lässig ist auch das Lagern auf der Liegewiese westlich von 

Feldgrieben am Wittwesee (Gemarkung Rheinsberg, 
Flur 6, Flurstück 18/1). Die größeren Badebereiche sowie 
die Uferabschnitte mit mehreren Badestellen sind zusätz
lich in den topografischen Karten im Maßstab 1 : 10 000 
dargestellt. Hier ist die Errichtung mobiler sanitärer Ein
richtungen im Zeitraum vom 1. Juni bis 31. August eines 
jeden Jahres zulässig; 

9.	 das Tauchen mit Geräten gemäß Bescheid des Ministeri
ums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung vom 
11. Juni 1997 (Aktenzeichen: N3/72-OH-GRS-51a);

10. die im Sinne des § 10 des Brandenburgischen Straßengeset
zes ordnungsgemäße Unterhaltung der dem öffentlichen Ver
kehr gewidmeten Straßen und Wege sowie der Forstwege, die 
im Sinne des § 78 des Brandenburgischen Wassergesetzes 
ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ord
nungsgemäße Unterhaltung der Gleisanlagen und sonstiger 
rechtmäßig bestehender Anlagen jeweils im Einvernehmen 
mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde; 

11. die Nutzung, Unterhaltung und Pflege der bestehenden 
Grünanlagen und Gärten sowie der rechtmäßig bestehen
den baulichen Anlagen in der bisherigen Art und im bishe
rigen Umfang; 

12. Maßnahmen, die zur ordnungsgemäßen Gestaltung der 
Nachbetriebsphase, der Stilllegung und des Rückbaus des 
Kernkraftwerks Rheinsberg und der zugehörigen Nebenan
lagen notwendig sind, einschließlich aller erforderlichen 
Transporte von und zum Kernkraftwerk sowie Maßnahmen 
zur Verwahrung von und zum Umgang mit den beim Rück
bau anfallenden radioaktiven Stoffen sowie alle Maßnah
men zur Anlagen- und Umgebungsüberwachung; 

13. die sonstigen bei In-Kraft-Treten dieser Verordnung auf 
Grund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig 
ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

14. Maßnahmen zur Untersuchung von Altlastenverdachtsflä
chen und Verdachtsflächen sowie Maßnahmen der Altlas
tensanierung und der Sanierung schädlicher Bodenverän
derungen gemäß Bundes-Bodenschutzgesetz sowie Maß
nahmen der Munitionsberäumung im Einvernehmen mit 
der zuständigen unteren Naturschutzbehörde; 

15. nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung im Einvernehmen 
mit der zuständigen unteren Naturschutzbehörde wasser
rechtlich zugelassene Gewässerbenutzungen; 

16. die Nutzung des Wallberges und des Badestrandes westlich 
der Ortslage Menz (Gemarkung Menz, Flur 1, Flurstücke 
109, 147, 148; Flur 6, Flurstücke 31/2, 32, 33) sowie des in 
der topografischen Karte im Maßstab 1 : 10 000 gekenn
zeichneten Bereiches westlich der Ortslage Neuglobsow zu 
Erholungszwecken, insbesondere 

a)	 zum Baden im gekennzeichneten Uferabschnitt oder 
dem dazugehörigen Lagern, 
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b)	 zum Betreten der Flächen auch außerhalb der vorhan
denen Wege, 

c)	 zum Aufstellen von Informationsschildern, 

d)	 zum Befahren der Wege mit Kraftfahrzeugen zu Ver
oder Entsorgungszwecken, 

e)	 zur Unterhaltung oder Instandsetzung der vorhandenen 
Wege oder der vorhandenen Spiel- und Sportanlagen, 

f)	 zur Errichtung einer ortsfesten sanitären Einrichtung 
für den Bereich des Badestrandes am Roofensee bei 
Menz mit Genehmigung der zuständigen unteren Na
turschutzbehörde. 

Darüber hinaus ist in diesen Bereichen die Durchführung 
der traditionellen Feste der Gemeinde Stechlin, wie zum 
Beispiel des Stechlinseefestes in Neuglobsow sowie des 
Waldfestes in Menz ab dem 15. Juni eines jeden Jahres zu
lässig; 

17. die jährlich einmalige Durchführung des Weihnachtstau
chens im Stechlinsee, wobei der Ein- und Ausstieg für die 
Tauchgänge im Stechlinsee nur an der Badestelle Neuglob
sow gestattet ist und Tauchgänge vom Boot aus unzulässig 
sind. Das Nachttauchen in der Zeit von 17.00 bis 9.00 Uhr 
ist unzulässig. Unter Wasser ist ein Mindestabstand von 
fünf Metern zu Schilfbeständen und von einem Meter zu 
anderen Pflanzenbeständen einzuhalten. 

Die Füllung der Pressluftflaschen ist ausschließlich mit 
Elektrokompressoren vorzunehmen. Die Durchführung der 
Tauchveranstaltungen kann bei einer nachweislichen 
Verschlechterung der Wasserqualität des Stechlinsees durch 
die zuständige untere Naturschutzbehörde untersagt werden; 

18. die jährlich einmalige, eintägige Durchführung eines Fi
scherfestes in der bisherigen Art und im bisherigen Um
fang im September eines jeden Jahres auf dem Betriebshof 
der Fischerei am Stechlinsee (Gemarkung Neuglobsow, 
Flur 4, Flurstück 9/1) mit der Maßgabe, dass Fahrten mit 
Kraftfahrzeugen ausschließlich dem Veranstalter gestattet 
sind, das Einfahren in das und das Parken im Naturschutz
gebiet durch geeignete Maßnahmen wie Beschilderung, 
Absperrungen und Kontrollen zu unterbinden ist, jegliche 
Tauchgänge mit dem Tauchsportclub vor Ort abgestimmt 
werden, wobei diese den Rahmen der durch Bescheid des 
Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung 
vom 11. Juni 1997 (Aktenzeichen: N3/72-OH-GRS-51a) 
zugelassenen Tauchgänge nicht überschreiten dürfen und 
die in den Nebenbestimmungen des Bescheides formulier
ten Auflagen einzuhalten sind; 

19. die jährlich einmalige Durchführung einer eintägigen Ka
nuwanderung auf dem Stechlinsee und dem Nehmitzsee 
mit maximal 30 Booten nach dem 1. Oktober eines jeden 
Jahres. Der Tag der Veranstaltung ist der zuständigen unte
ren Naturschutzbehörde anzuzeigen; 

20. die Nutzung der zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der 

Verordnung vorhandenen Motorboote für die unmittelbare 
Aufgabenerfüllung des Wasserrettungsdienstes sowie der 
im Naturschutzgebiet tätigen Forschungseinrichtungen 
(Umweltbundesamt, Deutscher Wetterdienst, Institut für 
Gewässerökologie und Binnenfischerei); 

21. Probenahmen für die wissenschaftliche Forschung sowie 
die Unterhaltung und der Betrieb von Messstellen ein
schließlich der wissenschaftlichen Untersuchungen in der 
Großen Fuchskuhle bis 2010 und der forschungsbezogenen 
Taucheinsätze in den Seen Großer Stechlinsee, Nehmitzsee 
und Großer Krukowsee durch das Institut für Gewässerö
kologie und Binnenfischerei; die Neuerrichtung von Mess
stellen im Einvernehmen mit der zuständigen unteren Na
turschutzbehörde; 

22. die Durchführung von umweltpädagogischen Führungen 
und Lehrveranstaltungen durch Mitarbeiter oder Beauf
tragte der Naturschutz- und Forstbehörden außerhalb der 
Zone 1 sowie in den Totalreservaten Möncheichen, Fen
chelberg, Hölzchen, Leddernbrück und Nehmitzufer mit 
Ausnahme der Schwingrasen an den Barschseen; 

23. Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von 
der zuständigen unteren Naturschutzbehörde angeordnet 
worden sind; 

24. behördliche sowie behördlich angeordnete oder zugelasse
ne Beschilderungen, soweit sie auf den Schutzzweck des 
Gebietes hinweisen oder als hoheitliche Kennzeichnungen, 
Orts- oder Verkehrshinweise, Wegemarkierungen oder 
Warntafeln dienen, sowie baurechtlich genehmigungsfreie 
Werbeanlagen, Bild- oder Schrifttafeln und Warenautoma
ten in oder an bestehenden Gebäuden; 

25. Maßnahmen, die der Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen. 
Die zuständige untere Naturschutzbehörde ist über die ge
troffenen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten. Sie 
kann nachträglich ergänzende Anordnungen zur Vereinbar
keit mit dem Schutzzweck treffen. 

(2) Die in § 4 für das Betreten und Befahren des Naturschutz
gebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die 
Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Natur
schutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauf
tragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Perso
nen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit 
diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. 
Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 Satz 2 des Lan
deswaldgesetzes bleibt unberührt. 

§7 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden als 
Zielvorgabe benannt: 

1.	 die Wasserrückhaltung soll insbesondere zum Schutz der 
Moorböden und zur Erhöhung der Selbstreinigungskraft 
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der Seen durch Anhebung der Wasserstände verbessert 
werden; 

2.	 die fischereiliche Bewirtschaftung der Gewässer soll auf 
ein naturnahes Artenspektrum und auf für das Gewässerö
kosystem verträgliche Populationsstärken ausgerichtet 
sein, das biologische Gleichgewicht in den Gewässern soll 
erhalten oder wiederhergestellt werden. Zur Wiederherstel
lung der natürlichen Fischartenzusammensetzung und des 
Fischartengleichgewichts sollen durch Abfischen der hohe 
Bestand an Weißfischen verringert und faunenfremde Ar
ten entfernt werden; weiter sollen hierzu geeignete Besatz
maßnahmen, beispielsweise mit Raubfischen oder mit Ma
ränen einheimischer Provenienz erfolgen; 

3.	 an ausgewählten Gewässerabschnitten sollen naturnahe 
Gewässerstrukturen beispielsweise durch Anlage von Ge
wässerrandstreifen, von Grundschwellen oder durch Ein
bringen von Störelementen gefördert werden; Uferabbrü
che und Anlandungen sollen erhalten bleiben; 

4.	 die Bewirtschaftung der Wälder soll insbesondere in Bezug 
auf Baumartenzusammensetzung und Altersaufbau der Er
haltung beziehungsweise mittelfristigen Wiederherstellung 
von an der potenziell natürlichen Vegetation ausgerichteten 
strukturreichen Waldbeständen dienen; der Naturverjün
gung soll gegenüber Pflanzungen der Vorrang eingeräumt 
werden; 

5.	 der Tourismus soll in Abstimmung mit den betroffenen Ge
meinden unter Nutzung vorhandener Wege und Beobach
tungsmöglichkeiten so gelenkt werden, dass die Schutzzie
le des Gebietes nicht beeinträchtigt werden. 

§ 8 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung kann die oberste Natur
schutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen 
Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Bran
denburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig den Vorschriften der §§ 4 und 5 oder den Maß
gaben des § 6 zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 
des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbu
ße bis zu 51 129,19 Euro (in Worten: einundfünfzigtausendein
hundertneunundzwanzig Euro, neunzehn Cent) geahndet wer
den. 

§ 10 
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen 

Bestimmungen 

(1) Die Aufstellung einer Behandlungsrichtlinie zur Ausfüh
rung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege
und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des 
Schutzzwecks sowie die Duldung von Maßnahmen des Natur
schutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den 
§§ 29 und 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes. 

(2) Die Vorschriften dieser Verordnung gehen anderen natur
schutzrechtlichen Schutzgebietsausweisungen im Bereich des 
in § 2 genannten Gebietes vor. 

(3) Soweit diese Verordnung keine weiter gehenden Vorschrif
ten enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte 
Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenbur
gischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die 
Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 39 bis 55 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, §§ 37 bis 43 des Brandenburgi
schen Naturschutzgesetzes) unberührt. 

§ 11 
Geltendmachen von Rechtsmängeln 

Eine Verletzung von Vorschriften des Brandenburgischen Na
turschutzgesetzes oder anderer Rechtsvorschriften kann gegen 
diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer 
Verkündung geltend gemacht werden (§ 47 Abs. 1 Nr. 2 und 
Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 des Brandenburgischen Verwaltungsgerichtsgesetzes). 

§ 12 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Ausgenommen davon sind die Maßgaben zur landwirt
schaftlichen Bodennutzung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b 
und c, die am 1. Juli 2003 in Kraft treten. 

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Regierungspräsiden
ten Potsdam vom 6. Mai 1938 über das Naturschutzgebiet 
„Großer Stechlin-, Nehmitz- und Großer Kruckowsee“ (Amts
blatt der Preußischen Regierung in Potsdam, Jahrgang 1938, 
Stück 23) außer Kraft. 

Potsdam, den 15.  November 2002 

Der Minister für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumordnung 

Wolfgang Birthler 
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